
Amtshlqtt
DES LANDKREISES WÜRZBURG

20. Jahrgang 07. Mai 1990 Nummer 2l

Az.: lY/6-173-0E/84
Vollzug der Nalurschützgeselze;
Veröffentlichung d€r Verordnung über das Landschafts-
schulzgebi€t ,,Täler der Trub€r, Gollsch, Sleinach und
umgebende Wälder" in den Gemarkungen Aub, Balders-
heim, Eurg€rroth, Bieberehren, Buch, Klinger, Strüth,
Aufstelten, Tauberrsttersheim und Riedenheim

Verordnung des Landkreises Würzburg über das Land-
schaftsschutzgebiet,,Täler der Taub€r, Gollach, Steinach
und umgebende Wälder" in den Gemarkungen Aub, Bal-
dersheim, Buryerrolh, Bieberehren, Buch, Klingen, Röt-
tingen, Strüth, Aufstetten, fauberretlersheim und Rieden-
heim vom 6. April 1990

Aufgrund des Art. l0 i. V. nt. Art. 45 Abs. I Nr. I des
Bayerischen Naturschutzgesetzes -BayNatSchG erläßt
der Landkreis Würzburg folgende mit Schreiben der Re-
gierung von Unterfranken vom 04. 12. 1989, Nr.
820-8623.01-ll/84, genehmigte Verordnung:

s l
Schutzgegenstand

(l) Die Bereiche des Gollach-, Täuber- und Steinachtales,
der Seitentarler und der Wälder in den Gemarkungen
Aub, Baldersheim, Burgerroth, Bieberehren, Buch,
KIingen, Röttingen, Strüth, Aufstetten, Täüberretters-
heim und Riedenheim werden in den in $ 2 näher be-
zeichneten Crcnzen als l-andschaftsschutzgebiet ge-
schützt .

(2) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von ca.
2.000 ha und erhält die Bezeichnung ,,Täler der ?uber,
Collach, Steinach und umgebende Wälder".

A ' )

Schutzgebietsgrenzen
\l) Die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes sind in ei-

n€r Karte M I : 50.0O0, die als Anlage Bestandteil die-
ser Verordnung ist, grob dargestell(.

(2) L Die genauen Grenzen des [-andschaftsschutzgebietes
sind in einer Karte M I : 25.000 und einer Karte
M I : 5.000 dunkelgrün eingetragen, die beim Land-
ralsamt \\ 'u.zburg als untere Naturschutzbchörde
niedergelegl sind utrd auf die Bczug gcnommen
wi rd .

2 .  Maßgcbcnd fü r  den Crcnzver lau l  i s t  der  E in t rag  in
dcr Kartc \t I : 5.000.

3. Weitere Au\lcnigun-sen dieser Karlen befinden sich
bc i  den Ver$a l tungsgcne inschaf ten  Aub und Röt -
l  ingen.

( l )  [ ) i c  Kar tc r r  rvc rc lcn  t rc i  d . r  in  Ab\ .  ]  I ' czc i , -hncrc0  Bc
horden arch ivnra lJ iS  tc rsahr t  und s ind  dor t  r rn l r re ld
dcr  D iens ts l r rndcn a l lgcn te in  zugäng l ich .

l 3
Schu l  zz$ 'eCk

Zqcck  dcs  gcrc l r t r l z len  I -anc ischaf tsschr t rzget r ie tcs  rs t  c ' s ,

l. die kis(ungsfähigkeit des Naturhaushaltes zu gewähr-
leisten, insbesondere Landschaftsschäden zu verhin-
Ä * n  n A p r  z r r  h e h a h e n

2. die Bachläufe und Gewässer mit ihrem naturnahen
Pflanzenbewuchs, den dort vorkommenden Tierarten
und ihren Strukturelementen, wie Gehölze, Bäume,
Flutmulden und Wiesen, sowie die Quellbereiche zu
schützen,

3. die Hänge mit ihren typischen Strukturen, wie Steinrie'
gel, Hecken, extensiv bewirtschaftete Wiesen, aufgelas-
sene Flächen, Gehölze und Steinbrüche, im kleinräumi-
gen Wechsel und die dort vorhandenen Pflanzen- und
Tierarten zu erhalten,

4. die noch vorhandenen Streuobstwiesen als wertyolle
[.ebensräume für gefährdete Tierarten zu erhalten,

5. die ausgedehnten täubwaldgebiete in ihrer vielfältigen,
an Fruhjahrsblühern reichen Ausprägung zu erhalten,

6. die Schönheit, Vielfalt und Eigenart des landschafts-
bildes zu bewahren,

7. das wegen seiner Naturausstattung für die Erholung
besonders geeignete Gebiet zu schützen.

$ 4
Besondere Vorschriften

Soweit für den Bereich des l-a.ndschaftsschutzgebietes be-
sondere naturschutzrechtliche Vorschriften bestehen, ins-
besondere solche über Naturdenkmäler oder über den
Schutz von Landschaftsbestandteilen, bleiben diese un-
berührt.

$ 5
Verbote

Im Landschaftsschutzgebiet sind alle Handlungen verbo-
ten, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem
Schutzzweck ($ 3) zuwiderlaufen, insbesondere alle Hand-
lungcn, die geeignet sind, die tristungsfähi8keit des Na-
turhaushaltes, das Landschaftsbild, den Naturgenuß oder
dcn Zugang zur  f re ien Natur  zu beeint rächl igen.

S 6
E r laubnis

( l )Der  n at  u  rsch u tzrecht  l ichen Er laubnis  bedar f ,  wcr  be-
absicht ig t ,  innerhalb des Landschaf tsschutzgebietes

l .  l - r r r r l r r l r t  Anlagc| r  a l lcr  Ar t  r .  S.  dct  I lar r ' r rschcD I lau,
ordlung - Bayl3o - zu errichten, ihre Nulzung zu än,
dern, zu erweitern oder ihre äußerc Gestaltung ue
sent l ic l r  zu ändern.  auch wcnn h icr f r i r  kc ine bau-
rccht  l ic  hc oder  ö l lcnt l ich-rccht l ichc Gcnehor igr !ng
er ior t lcr l ich is t ;  I t ic rzu zählcn insbesonclcrc

- l



a) Gebäude aller Art, z. B. Wohnhäuser, Wochen-
endhäuser. Hutten. land- und forstwirtschaftli-
che Betriebsgebäude, Bienenhäuser, Buden, Ver-
kaufswagen oder Ausstellungs- und Verkaufs-
stände, Werbeanlagen, Steganlagen;

b) Zäune und Einfriedungen aller Art (ausgenom-
men sockellose Weide- und Forstkulturzäune oh-
ne Verwendung von Beton) sowie Zäune und Ein-
friedungen der östlich und westlich von Biebereh-
ren liegenden Sommergärten, wobei Art. 59
BayWG zu beachten ist;

c) Abbau von Bodenbestandteilen, Aufschüttun-
gen, Ablagerungen, Grabungen, Sprengungen,
Bohrungen oder Veränderung der Bodengestalt
in sonstjger Weise;

2. außerhalb zugelassener Plätze Abfälle, Schrott und
Altreifen abzulagern sowie außer Betrieb gesetzte
Kmftfahrzeuge abzsutellen,

3. ober- oder unterirdisch geführte Draht, Kabel- oder
Rohrleitungen zu verlegen oder Masten und Unter-
stützungen zu errichten (ausgenommen nicht ortsfe-
sle Anla8en zur Beregnung, zur Gülleverbreitung
auf Nutzpflanzen und zur Versorgung von Weide-
vieh mit Wasser und Zuleitung zu elektrischen Wei-
dezäunen),

4. Straßen, Wege, Plätze, Park-, Camping-, Sport-,
Spiel- oder Badeplätze oder ähnliche Einrichrungen
zu errichten oder wescntlich zu ändern oder Ilinen
anzulegen,

5. außerhalb der dem öff€ntlichen Verkehr gewidmeren
Straßen, Wege oder PIätze mit Kraftfahrzeugen aller
Art zu fahren oder diese dort abzustellen, sofern
dies nicht im Rahmen einer erlaubnisfreien Nutzung
nach 0 7 der Verordnung notwendig ist (2. B. zur
land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung),

6. auf Wanderwegen und außerhalb von öffentlichen
Wegen und Straßen zu reiten,

7. außerhalb zugelassener Plätze

a) zu zelten, Wohnwagen abzustellen oder dies zu ge-
statten,

b) im Rahmen der Erholungsnutzung offene Feuer-
stätten, insbesondere Crillgeräte, zu errichten
oder zu betreiben und Feuer anzuzünden,

c) Veranstaltungen durchzuführen (2. B. l\,tolocross,
Feste, Open-air u.a. );

8. a) nrit Hängegleitern zu starten, zu flicgcn und zu
landen.

b) außerhalb von genehmigren Flugplärzcn Ullra-
l€jchtflugzeuge zu slart€n oder zu landen odcr
Flugmodelle zu bctreibcn.

9.  ( iqvässcr .  dcren t l fcr .  dcn Zu-  und Äblaut  des

Wassers oder den Grundwasserstand zu verändern,
neue Gewässer herzustellen oder Verlandungsberei-
che von G€wässern, Quellbereiche oder Mulchbö-
denbereiche. insbesondere feuchte Wiesen oder Wei-
den, sowie regelmäßig überschwemmte Auwälder
durch Dränung oder Gräben zu entwässern oder
trockenzulegen, umzubrechen oder durch sonstige
Maßnahmen nachhaltig zu verändern; Entwässerun-
gen auf sonstigen Flächen vorzunehmen,

10.Grünland (feucht oder trocken) umzubrechen und in
Ackerland zu verwand€ln,

I l Erstaufforstungen, Rodungen, Umwandlung von
I-aubholzbeständen in Bestände mit überwiegendem
Nadelholzanteil vorzunehmen.

l2.standortfremde und landschaftsuntypische Bepfl an-
zungen vorzunehmen,

13. Streuobstwiesen in inlensive Obstbaum- oder andere
Kulturen umzuwandeln,

l4.landschaftsbestimmende Bäum€, Hecken oder son-
stige Gehölze außerhalb des Waldes oder Felsblöcke
zu beseitigen; unberührt bleibt Art.2 des Natur-
schutzergänzungsgesetzes - NatEC -.

Unberührt bleibt die Erlaubnispflicht für verän-
dernde Maßnahmen bei NaIl- und Feuchtflächen,
sowie Mager- und Trockenstandorte gem. Art.6 d
Abs. I BayNatSchG.

l. Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Vorhaben
keine der in $ 5 genannten Wirkungen hervorrufen
kann oder diese Wirkungen durch Nebenbestim-
mungen ausgeglichen werden können.

2. Wird die Erlaubnis mit Nebenbestimmungen erteilr,
kann eine Sicherheitsleistung verlangt werden.

3. Die Vorschrift des Art. 6 a Abs. 3 BayNatSchG über
Ersatzmaßnahmen ist entsprcchend anzuwenden.

Bei Erlaubnissen nach Abs. I ist die zuständige, land-,
forst- oder fischereiwirtschaftliche Fachbehörde zu be-
teiligen, soweit deren Belange berühft sind.

Die Erlaubnis wird gcm. Art. l3a Abs. 2 BayNatSchC
durch eine nach anderen Vorschriften gleichzeitig erfor-
derliche Cssta ung ersetzt; diese Gestattung darf nur
erteilt werden, $enn dic Voraussetzungen für die Ertei
lung der naturschutzrechtlichen Erlaubnis vorliegen
und die zuständige Naturschutzbehörde ihr Einverneh-
men erk lär t .

E iner  Er laubnis  bedar f  cs n ich l  [ur  Maßnahmen inncr-
halb des Geltungsberejches eines zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieser Verordnung geltenden Bebauungsp-
lancs i. S. cies g 30 Ilaugesctzbuch BauGB - und il,
nerhalb dcr  im Zrrsammenhang bebautcn C)r ts lc i le  i .  S.
dcs \  34 BaLr(  i l ] .

(2)

(3)

(4 )

( b )



s?
Ausnahmen

Von den Beschränkungen dieser Verordnung bleiben aus-
genommen:

l. die ordnungsgemäße land-, forst- und fischereiwirt-
scbaftlichc Nutzung i. S. des Art. 6 Abs. 2 Bay-
NatSchG; unabhängig gilt jedoch fitr Maßnahmen $ 6
Abs. I Nrn. 9, 10, ll, 12, 13 und 14,

2. die Gartennutzung auf den bisher dafi.lr angelegten
Grundstücken in der bisherigen Art und im bisher übli-
chen Umfang (2. B. für dic östlich und westlich von
Bieberehren bestehenden Sommergärten),

3. die rechtmäßige Ausübung der Jagd und der Fischerei
sowie Maßnahmen des Jagd- und Fischereischutzes,

4. der Bau von land- oder forstwirtschaftlichen Straßen
oder Wegen mit einer Fahrbahnbreite von nicht mehr
als 3,50 m und ohne landschaftsstörenden Belag (Be-
ton, Schwarzdecke o. ä.),

j. das Aufstellen oder Anbringen von Z€ichen oder Schil-
dern, die auf den Schutz oder die Bedeutung des Gebie-
tes hinweisen. behördliche Verbots- und Hinweistafeln
oder von Wegemarkierungen, Verkehrszeichen, Warn-
tafeln, Ortshinweisen und Sperrzeichen sowie zulässige
Wohn- und Gewerbebezeichnungen an Wohn- und Be-
triebsstätten, sofern nicht lruchtschrift verwendet
wird,

6. die ordnungsgemäße Unterhaltung der G€wässer, Ent-
wässerungsanlagen und Dränagen im Benehmen mit
der unlercn Naturschutzbehörde

7. der Betrieb und die ordnungsgemäße Unterhaltung und
Instandsctzung von bestehenden Energie-,
Wasservcrsorgungs- oder Entsorgungsanlagcn sowie
von bestehenden Einrichtungen und Anlagen der Deut-
schen Bundespost und der Deutschen Bundesbahn und
der l:.ndesverteidigung (2. B. der Verteidigungsanlage
bei Baldersheim),

8. Maßnahmen zur Unterhaltung von Straßen, Wegen
und Plätzen einschließlich der Verkehrssicherung im
Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde, L

9. dic Straßenverlegung bei Aub, St 1003 bzw.2269 und St
2268/2269 in Röttingen, entsprechend dem Flächen-
nutzungsplan der Stadr Aub vom 25.05.1986 (geneh-
migt von der Regierung von Unterfranken am
17.09.1986)  und cntsprechcnd dem Fiächen n urzu ngs-
plan dcr Stadt Rörringcn vom 20.09.1968 i.d.F vorn
0l . l l . l9?0 (genehmigt  von der  Regierung von Unrer-
franken am 16.03.1971) und der Restausbau inr Zuge
dcs Wirtschafts- und Rad*andcrucres Täubcr-
Ste inacl l ,

l0 .d ic  von dcr  untercn Naturschutzbehördc angcordnclcn
Uberwachungs,  Schutz-  und Pf lcgcnraßnahmcn,

l2 .d ic  Ncuanpf lanzuog !on \ \ t i r l rcbcn in  c icr  Cenrarkrrnr
Rot t i r rgcn.  l : lur lagc ,  .  I  )c  I  : ,c  r  ro  I  l r  '  '  nr r l  I r l : ic l t tn .  l \ i r

welche die Regierung von Unterfranken bereits eine
Genehmigung crteilt hat.

$ 8
Befreiung

(l) Von dem Verbot des 0 5 kann 8cm. Art. 49 Bay-
Natschc im Einzelfall Befreiung eneilt werden, wenn

l. tiberwiegcnde Grilnde des allgemeinen Wohls eine
Befreiung erfordern oder

2. der Vollzug der Bestimmung zu einer offenbar nicht
beabsichtigtcn Härt€ filhren würde und die Abwei-
chung mit den öffentlichen Bclangcn i. S. des Bay-
NatSchG, insbesondere mit dcn Zwecken des land-
schaftsschutzgebietes,;Täler der thuber, Gollach,
Steinach und umgebende Wälder", vereinbar ist
oder

3. dic Durchfilhrung der Vorschrift zu einer nicht ge-
wollten Beeinträchtigung von Natur und land-
schaft führcn würde.

(2) Wird die Befreiung mit Nebenbestimmungen crteilt,
kann eine Sichcrheitsleistung verlangt werden.

$e
Zuständigkeit

(l) Für die Erteilung der Erlaubnis nach $ 6 und der Be-
freiung nach 0 8 dieser Verordnung ist das Landrats-
amt Würzburg - untere Naturschutzbehörde - zu-
ständig.

(2) Bei Vorhaben der l-andesvertcidigung und des Zivil-
schutzes entscheidet llber die Befreiung das Bayerische
Staatsministerium für l-andesentwicklung und Um-
weltfragen als Oberste Natuffchutzbehörde (Art. 49
Abs. 3 Satz l, Halbsatz 5 BayNatschc).

$ lo
Ordnungswidrigkeiten

(l) Nach Art. 52 Abs. I Nr. 3 BayNarschc kann mit Geld-
buße bis zu ftlnfzigtausend Deutsche Mark belegt wer-
den, wer vorsätdich oder fahrlässig den Verboten des
6 6 Abs. I Nrn. l - 14 der Verordnung zuwiderhand€lt.

(2) Nach Art. 52 Abs. I Nr. 6 BayNatSchG kann mit Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Deutsche Mark belegt wer-
den, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren
Auflage zu einer Genehmigung nach g 5 Abs. I der
Verordnung nicht nachkommt.

$  l l
Inkrafttrcten

Diesc Vcrordnung tritt am Täge nach iirrer amtlichen Be,
kanntnachung im Amtsb la t t  dcs  l .andkre ises  Würzburg  in
Kra  f t .

\ \ ' ü rzburg ,  den 6 .  Apr i l  1990
l .and r  a l  \aml  \ \ ' u rzb l l rg
,Dr  \ r  l r rc rc r ,  I  andr l t

11 'p<rgraph ischc  Kar  t .  \ l  I  :  50 . (XX)  \ r r l rc  n : i chs tc  Sc i l c  -
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